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Betreff: 
Anfrage gem. § 30 GO des Stv. Beltz vom 30.11.2009 - Belästigung der Anwohner der 
Sonnenstraße, Neuen Bäue und Diezstraße durch Geruch, Rauch und Russpartikel der 
Gaststätte Selale - 
 
Anfrage: 
Seit über einem Jahr werden Anwohner der Sonnenstraße, Neuen Bäue und Diezstraße 
durch Geruch, Rauch und Russpartikel der Gaststätte Selale belästigt. 
Regierungspräsident Dr. Witteck hat in seinem Schreiben vom 26.11.2009 bestätigt, 
dass die Gaststättenanlage Selale, Neuen Bäue 3, ohne die erforderliche 
Sachverständigenabnahme gemäß HBO und ohne die nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz erforderliche Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger 
betrieben wird. Vor diesem Hintergrund frage ich: 
„Weshalb hat der Magistrat der Gaststätte nicht vor Eröffnung die vorgeschriebenen Auflagen 
gemacht bzw. die Baugenehmigung mit unzureichenden Auflagen versehen?“ 
 
1. Zusatzfrage: „Weshalb hat der Magistrat und vor allem Stadtbaurat Rausch nicht sofort nach 
Bekanntwerden der Missstände durch Anwohner spätestens seit August 2008 unverzüglich 
gehandelt, sondern das Einschreiten über mehr als ein ganzes Jahr verzögert, indem die 
Vorgänge zwischen Magistrat und Kreisausschuss hin und her geschoben wurden?“ 
 
2. Zusatzfrage: „Weshalb hat Stadtbaurat Rausch auf meine Anfrage im Bauausschuss nicht 
über die geplante oder nicht geplante Vorgehensweise informiert und auf Nachfrage des 
Oberbürgermeisters dem Magistrat eine zumindest unvollständige Auskunft gegeben - auch noch 
nachdem der Kreisausschuss bestätigt hatte, dass der Magistrat (Bauordnungsamt) den Betrieb 
der Gaststätte fehlerhaft genehmigt hatte?“ 




